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ADR-Schulungsbescheinigungen aus Usbekistan 
 

 

Im Rahmen einer Straßenkontrolle wurden von usbekischen Fahrzeugführern ADR-

Schulungsbescheinigungen vorgelegt, deren Gültigkeitsdatum 2022 endete (siehe 

Anlage). 

Das ADR-Übereinkommen ist für Usbekistan am 24.02.2020 in Kraft getreten.  

Abgesehen von der Tatsache, dass die fraglichen Kontrollen vor dem 24.02.2020 

erfolgten stellt sich die Frage, wie bei künftigen Kontrollen mit usbekischen ADR-

Schulungsbescheinigungen zu verfahren ist, deren Gültigkeitsdatum vor dem 

24.02.2025 abläuft. 

Gemäß Absatz 8.2.2.8.2 ADR beträgt die Geltungsdauer der Schulungsbescheinigung 

des Fahrzeugführers fünf Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem der Fahrzeugführer eine 

Prüfung der ersten Basisschulung oder eine Prüfung der ersten Mehrzweckschulung 

bestanden hat.  

Bei korrekter Anwendung der Vorschriften, müssten die usbekischen ADR-

Schulungsbescheinigungen somit bereits 2017 ausgestellt worden sein, mithin zu 

einem Zeitpunkt, als usbekische Stellen dazu noch nicht berechtigt waren.  

In diesem Sachzusammenhang stellt sich ferner die Frage, ob die vorliegenden ADR-

Schulungsbescheinigungen ggf. gefälscht worden sind. 
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Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) beabsichtigt, bei seinen Kontrollen und im 

Rahmen der von ihm durchgeführten Bußgeldverfahren usbekische ADR-

Schulungsbescheinigungen mit einem Gültigkeitsdatum vor dem 24.02.2025 nicht 

anzuerkennen. 

 

Sofern dieser Verfahrensweise rechtliche Bedenken im Raum stehen, bitte ich um 

Weisung. 

 

 

 

 

Andreas Marquardt 

 

 

 

 

 


